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Leitfaden Festzug Miehlener Oktobermarkt 
Stand: Juni 2026 
 

Dieser Leitfaden dient zur Orientierung für alle Festzugteilnehmer. Er gibt einen Überblick zur 
Kostenübernahme der Gemeinde, der daraus resultierenden Auflagen und über die 

Zulassungsbedingungen der Kerbewagen. 

 
 

Kostenübernahme1: 
 
Allgemein 
 

 Die Ortsgemeinde trägt die Kosten, die zur Darstellung einer Gruppe 
benötigt werden, in voller Höhe. Hierfür sind die Produkte bei Händlern in 
Miehlen zu beziehen. Beschaffungen über das Internet o.ä. sind nur 
möglich, sofern sie regional nicht angeboten werden und vorher mit der 
Ortsgemeinde oder der Zugleitung Rücksprache gehalten wurde. Für diese 
Kosten sind die Zuggruppen in Vorlage zu treten. Eine Erstattung erfolgt 
dann durch die Ortsgemeinde an die Zuggruppe. 
 

 Die Kosten für Kostüme, Wurfmaterialien und Getränke gehen zu Lasten 
der Zuggruppe. Die Ortsgemeinde beteiligt sich mit einer Pauschale von 
50,00 € je Gruppe. Diese Aufwandsentschädigung ist durch einen 
Vertreter der Zuggruppe spätestens 4 Woche nach dem Oktobermarkt auf 
der Gemeindeverwaltung abzuholen. Ansonsten verfällt der Betrag. 

 
 Bei den Händlern in Miehlen können Materialien auf Lieferschein bezogen 

werden. Die Abrechnung erfolgt dann direkt mit der Ortsgemeinde. 
Hierfür ist bei den Händlern von jeder Gruppe ein Ansprechpartner zu 
benennen, der die Materialien beziehen darf. Hierdurch wird den 
Händlern die Zuordnung zu den Oktobermarktkosten erleichtert. Die 
Händler werden durch den Marktauschuss angehalten die Ortsgemeinde 
zu verständigen, wenn ein definierter Betrag für Materialien überschritten 
wird. In diesem Fall wird zwischen Zuggruppe und Ortsgemeinde zunächst 
geklärt, welche weiteren Baumaßnahmen anstehen, um die Kosten im 
Rahmen zu halten. 

 
 
 

 
1 Gilt nur für ortsansässige Gruppierungen und Vereine. Gastteilnehmer können nur die Pauschale i.H.v. 
einmalig 50,00 € erhalten. Bau- und Zulassungskosten sind von Gastteilnehmern selbst zu tragen. 
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Kerbewagen  
 

 Für Kerbewagen und deren Aufbauten ist es erforderlich, dass durch einen 
Sachverständigen die ordnungsgemäße Verkehrssicherheit bestätigt wird. 
Die hierfür anfallenden Prüfkosten werden durch die Ortsgemeinde 
getragen2.  

 
Seit dem Jahr 2023 reicht nicht nur das s.g. Brauchtumsgutachten aus, 
sondern die eingesetzten Zugfahrzeuge und Anhänger müssen über eine 
Betriebserlaubnis verfügen. Für Fahrzeuge ohne aktuelle 
Betriebserlaubnis ist ein Gutachten nach § 21 StVZO erforderlich 
(Einzelzulassung). 
 
Somit wird eine Betriebszulassung/ Einzelzulassung UND die Abnahme 
der An- und Aufbauten benötigt, um zum Festzug als Teilnehmer 
zugelassen zu werden. 
 
 

 Bestehen für die Verkehrssicherheit bedenken, die zu Sonder- bzw. 
Reparaturkosten führen, wird eine Kostenübernahme durch die 
Ortsgemeinde im Einzelfall geprüft. Hierfür sind im Vorfeld durch die 
Zuggruppe die vrstl. Kosten zu ermitteln und mit der Gemeindeverwaltung 
abzustimmen. Als Faktor ist zu berücksichtigen, ob das Fahrzeug nur für 
den privaten oder gewerblichen Gebrauch bzw. nur noch für den Festzug 
genutzt wird. 
 

 Soweit möglich, sind wiederverwendbare Materialien zurückzubauen und 
für den Festzug im nächsten Jahr aufzubewahren. Dies gilt insbesondere 
für Eisenwaren (bspw. Winkel), unversehrte Holzlatten oder 
wiederkehrende Bauteile (Brüstungen, Unterfahrschutz, etc.).  

 
 

Zulassungsbedingungen Kerbewagen 
 
Allgemein 
 

 Die Abnahme der Fahrzeuge und Aufbauten muss bis zum letzten Werktag 
vor dem Festzug schriftlich der Straßenverkehrsbehörde vorliegen.  

 
2 Nimmt ein Kerbewagen innerhalb von 12 Monaten an anderen Veranstaltungen/ Umzügen teil, sind der 
Ortsgemeinde die Prüfkosten anteilig zu erstatten – abhängig von der Anzahl der besuchten Veranstaltungen. 
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 Damit die Prüfstelle alle Fahrzeuge entsprechend prüfen und den Vorgang 
ordentlich dokumentieren kann, müssen die Aufbauten spätestens eine 
Woche vorher fertigstellt sein. 

 
Für 2026 bedeutet das: Der Aufbau eines Kerbewagens muss vrstl. bis 

zum 02.10.2026 fertiggestellt sein. 

 
Bauliche Änderungen sind nach der Abnahme nicht mehr möglich. Außer 
zur Beseitigung von Mängeln, nach Anordnung der Prüfer. 

 
Fahrzeuge, welche durch den Prüfer nicht zugelassen wurden, dürfen an 
dem Festzug nicht teilnehmen!  
 

 
Technische Anforderungen für An- und Aufbauten 
 

Der Zustand des Fahrzeugs und des Aufbaus darf keinen Anlass zu Bedenken an 
die Verkehrssicherheit geben.  
 

Das Fahrzeug an sich sollte folgende Bedingungen erfüllen: 
 

 Die Reifen sind in Ordnung und in der Lage die Traglast (inkl. Aufbau) zu 
erfüllen. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, dass die Rad-/ 
Reifenkombination der Zulassung des Fahrzeuges entspricht. 

 
 Sind Bremsen vorhanden, müssen diese funktionstüchtig sein. 

 
 Der mögliche Lenkeinschlag muss < 90° sein und ist notfalls zu begrenzen. 

 
 Der Bodenbelag muss tragfähig sein (keine morschen Böden oder Löcher), 

ebenso der Unterbau. 
 
 

Die Aufbauten müssen folgende Bedingungen erfüllen: 
 

 Kerbewagen auf denen Personen befördert werden, sind mit Geländern 
bzw. Brüstungen zu versehen. Werden die Personen ausschließlich 
stehend befördert, ist eine Höhe von 100 cm erforderlich. Sind 
Sitzgelegenheiten vorhanden oder werden Kinder mit befördert, muss 
auch in 80 cm Höhe eine Vorrichtung sein. 
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 Die Personenbeförderung ist nur auf dem Boden des Fahrzeugs 
zugelassen, aber nicht auf Erhöhungen des Aufbaus (bspw. Schlossturm 
o.ä.). 

 
 Sitzgelegenheiten müssen mit dem Aufbau fest verbunden sein. 

 
 Ein- und Ausstiege sind möglichst hinten bezogen auf die Fahrtrichtung 

anzuordnen. Auf keinen Fall darf der Ein- und Ausstieg zwischen 
Zugfahrzeug und Anhänger sein. 

 
 Die Fahrzeuge sind mit einem Unterfahrschutz an der Achse zu versehen. 

Dieser sollte ausreichend stabil sein, um einen Sturz von Kindern auf 
Achshöhe abzufangen. 

 
 Die Fahrzeughöhe darf 4 m ab Fahrbahn nicht übersteigen und muss stabil 

konstruiert sein. Klappmechanismen o.ä. sind nicht möglich. Die 
Aufbaubreite orientiert sich an der Fahrzeugbreite und muss in einem 
angemessenen Verhältnis zur Höhe sein. 

 
 Werden Kinder mitgeführt, muss mindestens eine geeignete erwachsene 

Person als Aufsicht dabei sein. 
 

Ansprechpartner 

 
Bei Rückfragen stehen die Zugleitung und die Gemeindeverwaltung zur 

Verfügung. 

 
Zugleitung:     

Sascha Szewyzck 

 

Ortsbürgermeister: 

Jörg Winter  

Tel.: 06772/ 1654 (Mo. – Fr.: 09:00 – 12:00 Uhr) 
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Wichtige Information für alle 
Teilnehmer am Festzug 2026 

(Jugend)Alkoholismus in Verbindung mit der Durchführung von 
Festumzügen 

 

Liebe Festzugteilnehmer, 
 
aus gegebenem Anlass möchten wir Sie auf das Thema „Alkoholkonsum von Teilnehmer am 
Festzug und Alkoholausschank durch Zugteilnehmer während der Veranstaltung“             
hinweisen. 
 
Da der Festumzug eine öffentliche Veranstaltung ist, kann es durchaus zu Kontrollen kommen. 
Wir erwarten daher die Einhaltung der nachfolgenden Punkte: 
 

 Alkohol- Konsum als Teilnehmer 
 

a) Der Alkoholkonsum von teilnehmenden Personen über 18 Jahren sollte aus 

Sicherheitsgründen und vor allem auf Wagen erheblich eingeschränkt bleiben. 
 
b) Der Alkoholkonsum von teilnehmenden Personen unter 16 Jahren ist untersagt. 

 
c) Auffällig stark alkoholisierte Teilnehmer Ihrer Teilnehmergruppe haben Sie als 

Verantwortlicher eine Teilnahme dokumentiert zu untersagen.  
 

d) Gegenüber dem Veranstalter haben Sie glaubhaft zu versichern, dass Sie als Verantwortliche 
Ihre Teilnehmer über diesen Hinweis informiert haben. 

        

 Alkohol- Ausschank als Teilnehmer 
 
a) Zugteilnehmer unter 18 Jahren dürfen keinen Alkohol ausschenken. 
 
b) Die Alkoholabgabe von Zugteilnehmern ist an Personen unter 16 Jahren untersagt. 

 
c) Die Alkoholabgabe ist auf Bier, Wein, Sekt beschränkt. Die Abgabe von Getränken und 

Lebensmittel, die Spirituosen/ Hochprozentiges enthalten, ist untersagt. 

 
d) Bitte verweigern Sie die Abgabe in Situationen, wo Sie sich bezüglich des Alters nicht sicher 

sind oder der Teilnehmer bereits ausreichend alkoholisiert scheint. Sie sind zu keiner 
Abgabe verpflichtet!  

 
 

Wir weisen darauf hin, dass sich Festzugteilnehmer mit der Anmeldung zur Teilnahme 
gegenüber dem verantwortlichen Veranstalter (Zugleiter) zur Einhaltung o.g. Punkte verpflichtet.  

                                                                                                                                          


